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§ 3 RL-KG Prufungstatigkeit, sofern
eine Prufstelle besteht

RL-KG - Rechnungslegungs-Kontrollgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Die FMA hat, sofern ein Verein als Prifstelle gemal3§ 8 Abs. 1 anerkannt ist, dann Priifungen selbst
durchzufiihren und an sich zu ziehen, wenn

1. 1.ihr die Prufstelle berichtet, dass ein Unternehmen seine Mitwirkung bei einer Prifung verweigert oder mit
dem Ergebnis der Prifung nicht einverstanden ist, oder

2. 2.wesentliche Zweifel an der Richtigkeit des Prifungsergebnisses der Priifstelle oder an der
ordnungsgemalien Durchfihrung der Prifung durch die Prifstelle bestehen oder

3. 3die Prifungsdurchfiihrung durch die FMA unter BerUcksichtigung des 6ffentlichen Interesses an der
Richtigkeit der Rechnungslegung unter Wahrung der in § 18 Abs. 1 AVG genannten Grundsatze in
Einzelfallen geboten ist.

2. (2)Die Beschrankungen hinsichtlich des Prifungsgegenstandes in§ 2 Abs. 2 gelten auch fur diese
Prufungstatigkeit der FMA. In den Fallen von Abs. 1 Z 1 und 2 kénnen jedoch auch friher festgestellte Jahres- und
Konzernabschlisse sowie sonstige Informationen vom Prifungsumfang umfasst sein, sofern diese den
Prufungsgegenstand der Prifstelle gebildet haben oder hatten.

3. (3)Bei der Durchfiihrung der Priifung kann sich die FMA der Prufstelle sowie anderer geeigneter Einrichtungen
und Personen bedienen. Auf Verlangen der FMA hat die Prifstelle das Ergebnis und die Durchfihrung der
Prifung zu erldutern und einen Prufbericht vorzulegen.

4. (4)Sofern keine Prifstelle gemal3 § 8 besteht, hat die FMA die in§ 2 Abs. 1 genannten Prifungen jedenfalls selbst
durchzufihren, wobei sie sich zu deren Durchfiihrung geeigneter dritter Personen bedienen kann.

In Kraft seit 01.01.2013 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/rl-kg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/rl-kg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/rl-kg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/rl-kg/paragraf/2
file:///

	§ 3 RL-KG Prüfungstätigkeit, sofern eine Prüfstelle besteht
	RL-KG - Rechnungslegungs-Kontrollgesetz


